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BMF: Staatssekretär Bösinger zur Finanztransaktionsteuer 

Nachdem auf deutsche Initiative die Einführung der Finanztransaktionsteuer (Fi-

nancial Transaction Tax, FTT) im Ministerrat „Wirtschaft und Finanzen“ (ECOFIN) 

am 14.06.2019 erneut auf EU-Ebene diskutiert wurde, haben die Abgeordneten 

der FDP-Bundestagsfraktion im Rahmen einer kleinen Anfrage um detaillierte 

Antworten zu den Bestrebungen der Bundesregierung gebeten, noch in der lau-

fenden Legislaturperiode in Deutschland eine FTT nach französischem Vorbild 

einzuführen. 

Mit Schreiben vom 01.08.2019 hat StS Dr. Bösinger darauf geantwortet. Im Detail 

sind die Antworten aus dem BMF nicht besonders aufschlussreich. Allerdings ist 

hervorzuheben, dass laut diesem Schreiben „der Bundesminister der Finanzen 

davon ausgeht, noch im Jahr 2019 eine Einigung unter den Finanzministern der 

Verstärkten Zusammenarbeit“ herbeiführen zu können. 

Die FTT wird von der Wirtschaft vehement abgelehnt. Sie steht in erklärtem Wi-

derspruch zum Ziel der EU-Kommission, Europa als Wirtschafts- und Investiti-

onsstandort zu stärken. Mit keinem der bislang diskutierten Modelle gelingt es, 

negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Altersvorsorge oder 

die drohende Fragmentierung des europäischen Finanz- und Investitionsstand-

orts zu vermeiden. 

Am 10.10.2019 findet die nächste offizielle Sitzung des ECOFIN statt. Bislang ist 

dafür noch keine Tagesordnung veröffentlicht worden. 

 

BFH: Aufbewahrungskosten von Mandantendaten im DATEV-

Rechenzentrum 

In diesem Urteil vom 13.02.2019 (XI R 42/17 mit Pressemitteilung) hatte der BFH 

darüber zu entscheiden, ob für die bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-

ratungsgesellschaft anfallenden Kosten einer 10-jährigen Aufbewahrung von 

Mandantendaten und Handakten im DATEV-Rechenzentrum eine Rückstellung 

gebildet werden kann.  

Im Streitfall hatte die klagende GmbH in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2010 

eine Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen angesetzt. Diese bezogen 

sich auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung von sog. Man-

dantendaten im DATEV-Rechenzentrum. Für die Ermittlung der Rückstellung der 

„Mandantendatenarchivierung“ legte sie in einem ersten Schritt je Mandant das 

pauschal an die DATEV eG zu zahlende Entgelt zugrunde. Im Anschluss berück-

sichtigte sie Abschläge für Mandanten, die ihre Daten auf einer Speicher-DVD si-

chern ließen, wie auch für Mandatsbeendigungen innerhalb des 10-jährigen Auf-

bewahrungszeitraums. Die Klägerin machte geltend, dass die zu zahlenden Be-

träge mit den Mandantenhonoraren für die laufende Buchführung oder für die Er-

stellung des Jahresabschlusses abgegolten seien. Sie könnten nach der Steuer-

beratervergütungsverordnung auch nicht gesondert berechnet werden. 

Das Finanzamt erkannte die Rückstellung für die Aufwendungen der Mandanten-

datenarchivierung nicht an, da es an einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung 
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fehle. Dem folgte auch das Finanzgericht und lehnte eine Rückstellungsbildung 

ab.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Ohne Rechtsfehler ha-

be das Finanzgericht entschieden, dass der Ansatz einer Rückstellung für die 

durch die Aufbewahrung von Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum veran-

lassten Aufwendungen zu versagen sei. Weder könne von einer öffentlich-

rechtlichen Verpflichtung noch von einer zivilrechtlich begründeten ungewissen 

Verbindlichkeit ausgegangen werden, für die eine Rückstellung zu bilden sei.  

Die Regelung des § 66 Steuerberatungsgesetzes (StBerG), wonach Handakten 

von Mandaten 10 Jahre nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren sind, 

wenn diese nach Beendigung des Mandatsverhältnisses nicht zurückgegeben 

werden, sei zwar insoweit als Grundlage für eine rückstellungsbegründende öf-

fentlich-rechtliche Verpflichtung zu qualifizieren. Dieser Tatbestand liege jedoch 

im Streitfall nicht vor. Denn nach den tatsächlichen – und für den BFH bindenden 

– Feststellungen des Finanzgerichts seien „die hier streitigen Mandantendaten ... 

nicht mit den in der Handakte aufzubewahrenden Daten identisch". Selbst wenn 

die in Rede stehenden Mandantendaten zu den Handakten i.S.d. 66 StBerG ge-

hören würden, wäre zum Bilanzstichtag mangels Beendigung des Auftragsver-

hältnisses zu den Mandaten eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Aufbe-

wahrung (noch) nicht entstanden. Auch könne eine öffentlich-rechtliche Verpflich-

tung zur Aufbewahrung nicht aus § 257 HGB bzw. aus § 147 AO abgeleitet wer-

den. Denn diese Pflicht treffe die Mandanten der Klägerin, nicht aber die Klägerin 

selbst.  

Entsprechend den Feststellungen der Vorinstanz sieht auch der BFH keine 

Grundlage dafür, dass aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung eine ungewisse 

Verbindlichkeit entstehe, für die eine Rückstellungsbildung zu bilden sei. Es fehle 

an einer ausdrücklichen Vereinbarung über die Hauptleistungen einer solchen 

Dienstleistung zur Aufbewahrung, insbesondere an einem gesonderten Entgelt. 

Die von der Klägerin als "Gegenleistung" für die – für die Mandanten insoweit 

kostenfreie – Aufbewahrung der Unterlagen verstandene "Erwartung in den Fort-

bestand der Mandatsbeziehung" ("Dauermandat") könne keine Rückstellungsbil-

dung rechtfertigen. Vielmehr wäre auf dieser Grundlage von einem sog. schwe-

benden (Dauer-)Geschäft auszugehen, welches zu keinem Erfüllungsrückstand 

führe und damit eine Rückstellung ausschließe.  

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass dieses Urteil des BFH die Frage der Abzugsfä-

higkeit der Archivierungsaufwendungen als Betriebsausgaben nicht in Zweifel 

zieht, sondern lediglich die Möglichkeit versagt, die Aufwendungen in einem Be-

trag – als Summe eines 10 Jahre betreffenden Aufwands – über den Weg der 

Rückstellung wegen einer ungewissen Verbindlichkeit sofort einkommensmin-

dernd geltend zu machen. Hinzuweisen ist darüber hinaus auf die vom BFH im 

Wege einer Negativabgrenzung getroffene Aussage, dass die Rückstellungsbil-

dung aus der Aufbewahrungsverpflichtung nach § 257 HGB bzw. nach § 147 AO 

von diesem Urteil unberührt bleibt, und in Folge dessen für die aus der gesetzli-

chen Aufbewahrungspflicht resultierenden Aufwendungen für eigene Buchfüh-

rungsunterlagen eine Rückstellung zu bilden ist. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 02.08.2019 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-388/18 29.07.2019 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Harmonisierung des Steuer-
rechts – Richtlinie 2006/112/EG – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Art. 288 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 315 –Sonderregelung für Kleinunternehmen – 
Sonderregelung für steuerpflichtige Wiederverkäufer – Steuerpflichtiger Wie-
derverkäufer, der der Differenzbesteuerung unterliegt – Für die Anwendbarkeit 
der Sonderregelung für Kleinunternehmen maßgeblicher Jahresumsatz – Han-
delsspanne oder vereinnahmte Beträge 

 

Alle am 08.08.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 16/17 10.04.2019 Grunderwerbsteuerbefreiung bei Öffentlich Privater Partnerschaft 

IV R 7/16 06.06.2019 
Klagebefugnis bei Verlustfeststellungsbescheid nach § 15b Abs. 4 EStG; Vo-
raussetzungen eines Steuerstundungsmodells i.S. von § 15b Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 EStG 

XI R 42/17 13.02.2019 

Rückstellung für die Kosten der Aufbewahrung von Mandantendaten (und 
Handakten) im DATEV-Rechenzentrum bei einer Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 49/19 vom 8.8.2019 

 

Alle am 08.08.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 41/18 28.11.2018 Bindungswirkung bei Verlustrücktrag 

IX R 43/17 21.05.2019 Wiedereinsetzung - Ausgangskontrolle - Einzelweisung 

X B 76/18 28.06.2019 
Fehlende Begründungstiefe einer Schätzung kein qualifizierter Rechtsanwen-
dungsfehler 

VII B 10/19 29.05.2019 
Kein einstweiliger Rechtsschutz gegen Zwangsgeldandrohung bei Bestands-
kraft der Zwangsgeldfestsetzung 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216551&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4741506
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41446&pos=0&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41449&pos=1&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41452&pos=2&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41434&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41455&pos=3&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41458&pos=4&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41464&pos=5&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41467&pos=6&anz=64
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V B 28/19 17.07.2019 Anspruch auf Erteilung einer Steuernummer 

III R 51/18 10.04.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

IV B 11/18 22.05.2019 
Ausschluss eines Richters - Überschreiten der Fünf-Monats-Frist kein Nichtig-
keitsgrund i.S. des § 134 FGO i.V.m. § 579 Abs. 1 ZPO - Zur Fünf-Monats-Frist 
bei Zustellung statt Verkündung 

IX R 29/17 12.03.2019 Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsache 

VI B 101/18 24.05.2019 1 %-Regelung bei Überlassung mehrerer Kfz 

III R 18/18 21.03.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

III S 16/18 06.05.2019 Streitwertfestsetzung in Kindergeldsachen 

IV R 17/16 05.06.2019 
Klagebefugnis bei Einzelbekanntgabe eines Feststellungsbescheids nach § 
183 Abs. 2 AO 

IV R 3/17 11.04.2019 Zuwegung zu einer Windenergieanlage als Betriebsvorrichtung 

I R 66/17 16.01.2019 Besteuerungsrecht für den auf Dienstreisen entfallenden Teil des Arbeitslohns 

VIII B 128/18 04.07.2019 
AdV eines Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen für Verzin-
sungszeiträume ab 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41470&pos=7&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41473&pos=8&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41476&pos=9&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41479&pos=10&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41482&pos=11&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41485&pos=12&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41488&pos=13&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41491&pos=14&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41494&pos=15&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41497&pos=16&anz=64
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=41503&pos=17&anz=64
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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Bettina Stark-Watzinger, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, 
Frank Schäffler, Markus Herbrand, Katja Hessel, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, 
Nicole Bauer, Jens Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar),  
Dr. Marco Buschmann, Carl-Julius Cronenberg, Hartmut Ebbing,  
Dr. Marcus Faber, Daniel Föst, Otto Fricke, Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr, 
Torsten Herbst, Dr. Christoph Hoffmann, Reinhard Houben, Ulla Ihnen,  
Olaf in der Beek, Gyde Jensen, Dr. Christian Jung, Thomas L. Kemmerich,  
Dr. Marcel Klinge, Pascal Kober, Carina Konrad, Ulrich Lechte, Christoph Meyer, 
Roman Müller-Böhm, Dr. Martin Neumann, Hagen Reinhold, Bernd Reuther,  
Dr. Wieland Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly, Frank Sitta, Katja Suding, 
Michael Theurer, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, Dr. Andrew Ullmann, 
Sandra Weeser, Nicole Westig und der Fraktion der FDP 


Erhebung der Finanztransaktionsteuer ab 2021 


Das Presseecho zum informellen Treffen der Minister der zehn an der Verstärkten 
Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten zur Finanztransaktionsteuer (FTT) 
am 14. Juni 2019 fällt unterschiedlich aus. Die „Süddeutsche Zeitung“ spricht von 
„Leeren Hände(n)“ des Bundesministers der Finanzen und verweist darauf, es 
habe keine Verständigung auf eine FTT gegeben (www.sueddeutsche.de/politik/ 
finanzsteuer-leere-haende-1.4486463). „Bloomberg“ wiederum berichtet, die 
zehn Mitgliedstaaten hätten sich auf eine bestimmte Art der Umverteilung der 
Steuereinnahmen aus einer FTT verständigt, um für die kleineren Mitgliedstaaten 
die administrative Kostenbelastung zu senken bzw. die Einnahmeseite zu erhöhen 
(https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/10-eu-countries- 
ok-financial-transaction-tax-revenue-sharing-plan). 
Der Bundesminister der Finanzen selbst teilte am 14. Juni 2019 via Twitter mit, 
„Schönes Geburtstagsgeschenk nach langer Verhandlungsnacht: Wichtige Fort
schritte für Europa: 1. ESM-Reform für mehr Stabilität 2. Entscheidender Schritt 
beim Eurozonenbudget. 3. Noch in diesem Jahr kommt die Grundlage für die Er
hebung der Finanztransaktionsteuer ab 2021. EU“. Die Aussage des Bundesmi
nisters der Finanzen, noch in diesem Jahr die Grundlage für die Erhebung der 
Steuer zu schaffen, zielt auf eine Verständigung der zehn Mitgliedstaaten auf ei
nen Richtlinientext zur FTT bis Ende 2019 ab. Ferner sagt der Bundesminister 
den Beginn der nationalen Erhebung dieser Steuer ab 2021 zu. Eine mögliche 
FTT-Richtlinie müsste durch nationales Recht erst innerstaatlich umgesetzt wer
den, damit die Steuererhebung im Inland erfolgen kann. Dabei ist zu beachten, 
dass eine eigens vom Bundesministerium der Finanzen bereits 2013 in Auftrag 
gegebene und im selben Jahr vorgelegte Machbarkeitsstudie von CapGemini zu 
dem Schluss gekommen ist, dass „nach vorausgehender Sicherstellung haushal
terischer, personeller, organisatorischer und vergabebezogener Aspekte […] für 
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die Umsetzung einer FTT zusätzlich noch etwa 2 1/2 Jahre zu veranschlagen 
[sind]“ (Ausschussdrucksache 18(7)-029). Mit anderen Worten: die für die „vo
rausgehende Sicherstellung haushalterischer, personeller, organisatorischer und 
vergabebezogener Aspekte“ benötigte Zeit ist in den ausgewiesenen zweiein
halb Jahren für die technische Implementierung der Finanztransaktionsteuer in 
Deutschland noch nicht einmal berücksichtigt. 


Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Mit welcher Begründung geht der Bundesminister der Finanzen von einer 


Erhebung der FTT ab 2021 aus? 
2. Wie verhält sich die Aussage des Bundesministers der Finanzen zur Feststel


lung der Machbarkeitsstudie von CapGemini, nur für die technische Imple
mentierung der FTT zweieinhalb Jahre zu benötigen? 


3. Welche Zeitspanne veranschlagt das Bundesministerium der Finanzen dafür, 
zusätzlich zu den zweieinhalb Jahren an Implementierung eine „vorausge
hende Sicherstellung haushalterischer, personeller, organisatorischer und 
vergabebezogener Aspekte“ zu gewährleisten? 
a) Welche Maßnahmen fielen nach Ansicht der Bundesregierung unter den 


Begriff einer „vorausgehenden Sicherstellung haushalterischer Aspekte“? 
b) Welche Maßnahmen wurden diesbezüglich „vorausgehend“ bereits er


griffen? 
c) Welche Maßnahmen fielen nach Ansicht der Bundesregierung unter den 


Begriff einer „vorausgehenden Sicherstellung personeller Aspekte“? 
d) Welche Maßnahmen wurden diesbezüglich „vorausgehend“ bereits er


griffen? 
e) Welche Maßnahmen fielen nach Ansicht der Bundesregierung unter den 


Begriff einer „vorausgehenden Sicherstellung organisatorischer As
pekte“? 


f) Welche Maßnahmen wurden diesbezüglich „vorausgehend“ bereits er
griffen? 


g) Welche Maßnahmen fielen nach Ansicht der Bundesregierung unter den 
Begriff einer „vorausgehenden Sicherstellung vergabebezogener As
pekte“? 


h) Welche Maßnahmen wurden diesbezüglich „vorausgehend“ bereits er
griffen? 


4. Welche Gründe haben sich gegenüber der Machbarkeitsstudie von CapGe
mini geändert, die auf eine deutlich verkürzte Implementierungszeit schlie
ßen lassen? 


5. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Aussage von 
Professorin Schnabel, die FTT werde bei der geplanten Ausgestaltung (sic. 
als Aktiensteuer) „keinen spürbaren Effekt auf die Finanzmarktstabilität ha
ben“ (DIE WELT vom 18. Juni 2018, S. 10)?  
Aus welchen Gründen stimmt die Bundesregierung der Aussage von Profes
sorin Schnabel nicht zu? 


6. Schließt die Bundesregierung aus, dass die FTT negative Auswirkungen auf 
die Aktien- oder auch Wertpapierkultur haben kann? 


7. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus der Aussage des Hauptge
schäftsführers der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz 
(DSW) Marc Tüngler, die Steuer sei ordnungs- und finanzpolitisch absurd 
(DIE WELT vom 18. Juni 2019, S. 10)? 
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8. Inwiefern ist aus Sicht des Bundesministeriums der Finanzen eine auf Akti
entransaktionen beschränkte FTT prädestiniert, etwaige unerwünschte Fi
nanzspekulationen einzudämmen? 


9. Inwiefern sieht das Bundesministerium der Finanzen zwischen der Besteue
rung von Aktientransaktionen, mithin einer Besteuerung von Eigenkapital, 
einen Zusammenhang zu den Ursachen der Finanzkrise von 2008? 


Berlin, den 26. Juni 2019  


Christian Lindner und Fraktion
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 13.2.2019, XI R 42/17


ECLI:DE:BFH:2019:U.130219.XIR42.17.0


Rückstellung für die Kosten der Aufbewahrung von Mandantendaten (und Handakten) im DATEV-Rechenzentrum bei einer
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft


Leitsätze


1. Eine Rückstellung für die Kosten der 10-jährigen Aufbewahrung von Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum bei einer
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft setzt eine öffentlich-rechtliche oder eine zivilrechtliche Verpflichtung
zur Aufbewahrung dieser Daten voraus. Eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung folgt weder aus § 66 Abs. 1 StBerG noch aus
einer eigenständigen öffentlich-rechtlichen Aufbewahrungsverpflichtung des Mandanten bei tatsächlicher Aufbewahrung
durch den Berater. Eine zivilrechtliche Verpflichtung für die Dauer der Mandatsbindung reicht nicht aus.
2. Eine Rückstellung für die Kosten der 10-jährigen Aufbewahrung von Handakten im DATEV-Rechenzentrum kann wegen
der Abwendungsmöglichkeit (§ 66 Abs. 1 Satz 2 StBerG) nicht allgemein mit einer Aufbewahrungsverpflichtung aus § 66 Abs.
1 Satz 1 StBerG begründet werden.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Thüringer Finanzgerichts vom 1. Dezember 2016  1 K 533/15 wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob eine Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen (hier: 10-jährige Aufbewahrung von
Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum) gewinnmindernd gebildet werden kann.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, ist eine Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft. In ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 (Streitjahr: 2010) berücksichtigte sie
eine Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen in Höhe von ... EUR. Davon entfällt ein Teilbetrag von ... EUR auf
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung der eigenen Buchführungsunterlagen; der Restbetrag
(... EUR) betrifft die 10-jährige Aufbewahrung der Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum. Für jenen Betrag
("Mandantendatenarchivierung") legte die Klägerin je Mandant das pauschal an die DATEV zu zahlende Entgelt
(... EUR p.M.) zugrunde; bei der Ermittlung berücksichtigte sie Abschläge für Mandanten, die ihre Daten auf einer
Speicher-DVD sichern ließen, und darüber hinaus für Mandatsbeendigungen innerhalb des 10-jährigen
Aufbewahrungszeitraums. Die Klägerin machte geltend, dass die zu zahlenden Beträge mit den Mandantenhonoraren
für die laufende Buchführung bzw. für die Erstellung des Jahresabschlusses abgegolten seien und nach der
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) nicht gesondert berechnet werden könnten.


3 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) erkannte bei der Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags eine (einkommens- und gewerbeertragsmindernde) Rückstellung in Höhe von ... EUR an
(Aufbewahrung der eigenen Buchführungsunterlagen); eine Rückstellung für die Aufwendungen der
Mandantendatenarchivierung sei nicht anzuerkennen, da es insoweit an einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung fehle.
Aus § 66 Abs. 1 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) folge lediglich eine 10-jährige Aufbewahrungspflicht für
die Handakten nach Beendigung des Mandatsverhältnisses. Dieser Pflicht könne man sich aber durch die Aufforderung
an den Mandanten, die Handakten oder die Daten in Form einer DATEV-Archiv-CD in Empfang zu nehmen, entledigen
(§ 66 Abs. 1 Satz 2 StBerG). Verzichte man auf diese Möglichkeit, stehe die Mandantenbindung im Vordergrund, was
eine Rückstellungsbildung ausschließe.


4 Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage wurde vom Thüringer Finanzgericht (FG) mit Urteil vom
1. Dezember 2016  1 K 533/15 (veröffentlicht in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2018, 28) abgewiesen.


5 Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts. Sie beantragt, das angefochtene Urteil
aufzuheben und den Bescheid für 2010 über den Gewerbesteuermessbetrag vom 30. April 2012 in der Gestalt des
Änderungsbescheides vom 30. Juli 2014 und der Einspruchsentscheidung vom 15. Juli 2015 dahingehend zu ändern,
dass der Gewerbesteuermessbetrag auf ... EUR festgesetzt wird.


6 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.
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Entscheidungsgründe


II.


7 Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG
hat im angefochtenen Urteil den begehrten gewerbeertragsmindernden Ansatz der Rückstellung für die durch die
Aufbewahrung von Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum veranlassten Aufwendungen ohne Rechtsfehler
versagt.


8 1. Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sind in der Handelsbilanz u.a. Rückstellungen für
ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die daraus folgende Passivierungspflicht gehört zu den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung und war gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr
geltenden Fassung i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung
sowohl für die Steuerbilanz der Klägerin als auch im Rahmen der Ermittlung ihres Gewerbeertrages (§ 7 Satz 1 des
Gewerbesteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung) zu beachten (s. allgemein z.B. Beschluss des
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16. Dezember 2009 I R 43/08, BFHE 227, 469, BStBl II 2012, 688; BFH-Urteile vom
6. Februar 2013 I R 8/12, BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686; vom 9. November 2016 I R 43/15, BFHE 256, 270,
BStBl II 2017, 379).


9 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten setzen entweder das Bestehen einer ihrer Höhe nach ungewissen
Verbindlichkeit oder die überwiegende Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer Verbindlichkeit dem Grunde nach
voraus, deren Höhe zudem ungewiss sein kann. Beruhen die Verbindlichkeiten auf öffentlich-rechtlichen Vorschriften,
bedarf es der Konkretisierung in dem Sinne, dass sie inhaltlich hinreichend bestimmt, in zeitlicher Nähe zum
Bilanzstichtag zu erfüllen sowie sanktionsbewehrt sind (z.B. BFH-Urteile in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686; vom
17. Oktober 2013 IV R 7/11, BFHE 243, 256, BStBl II 2014, 302; in BFHE 256, 270, BStBl II 2017, 379). Ist die
Verpflichtung am Bilanzstichtag nicht nur der Höhe nach ungewiss, sondern auch dem Grunde nach noch nicht
rechtlich entstanden, so kann eine Rückstellung nur unter der weiteren Voraussetzung gebildet werden, dass sie
wirtschaftlich in den bis zum Bilanzstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahren verursacht ist (vgl. zu allem BFH-Urteile
vom 27. Juni 2001 I R 45/97, BFHE 196, 216, BStBl II 2003, 121; vom 6. Juni 2012 I R 99/10, BFHE 237, 335, BStBl II
2013, 196; in BFHE 240, 252, BStBl II 2013, 686; in BFHE 256, 270, BStBl II 2017, 379; BFH-Beschluss vom
28. August 2018 X B 48/18, BFH/NV 2019, 113).


10 2. Wendet man die vorstehenden Grundsätze auf den Streitfall an, scheidet die Bildung einer Rückstellung unter dem
Aspekt einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung aus.


11 a) Aus § 66 Abs. 1 StBerG ergibt sich eine Verpflichtung eines Steuerberaters, "die Handakten für die Dauer von zehn
Jahren nach Beendigung des Auftrages aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt mit der Übergabe der Handakten
an den Auftraggeber, spätestens jedoch binnen sechs Monaten, nachdem der Auftraggeber die Aufforderung des
Steuerberaters ... erhalten hat, die Handakten in Empfang zu nehmen". Dabei sind nach § 66 Abs. 3 StBerG
"Handakten im Sinne dieser Vorschrift ... nur die Schriftstücke, die der Steuerberater ... aus Anlass seiner beruflichen
Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater ...
und seinem Auftraggeber, die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie die zu
internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere". Im Übrigen gelten nach § 66 Abs. 4 Satz 1 StBerG "die Absätze 1 bis 3
... entsprechend, soweit sich der Steuerberater ... zum Führen von Handakten der elektronischen Datenverarbeitung
bedient".


12 aa) Der Wortlaut des § 66 Abs. 3 StBerG lässt dabei ohne weiteres erkennen, dass die dem Steuerberatungsvertrag
als Dienstvertrag (mit dem Gegenstand einer Geschäftsbesorgung) zuzuordnende allgemeine Pflicht des
Auftragnehmers zur Dokumentation aller zur eigentlichen Auftragsdurchführung notwendigen und förderlichen
Grundlagen und Hinweise nicht als Gegenstand und Inhalt der i.S. von § 66 Abs. 1 Satz 1 StBerG
aufbewahrungspflichtigen "Handakte" verstanden werden kann. Vielmehr sind insbesondere der Briefwechsel
zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber, die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift
erhalten hat, sowie die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere --z.B. Notizen für die Erstellung von Bilanzen
oder Prüfungsberichten (s. Koslowski, StBerG, 7. Aufl., § 66 Rz 4)-- ausdrücklich ausgenommen. Es ist auch
anerkannt, dass die vom Steuerberater aufgrund seiner Verpflichtung aus dem Beratungsvertrag erbrachten
Leistungen in Form schriftlicher Arbeitsergebnisse von der Legaldefinition des § 66 Abs. 3 StBerG nicht erfasst sind.
Diese hat der Steuerberater weder "von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten" noch hat er sie --da sie die aufgrund
des Vertragsverhältnisses geschuldete Leistung darstellen-- i.S. von § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs "aus der
Geschäftsbesorgung erlangt"(Urteil des Bundesgerichtshofs vom 25. Oktober 1988 XI ZR 3/88, Neue Juristische
Wochenschrift 1989, 1216; Goez in Kuhls u.a., Kommentar zum Steuerberatungsgesetz, 3. Aufl., § 66 Rz 4).


13 bb) Nach den tatsächlichen Feststellungen des FG, die den erkennenden Senat binden (§ 118 Abs. 2 FGO), sind "die
hier streitigen Mandantendaten ... nicht mit den in der Handakte aufzubewahrenden Daten identisch" (S. 8 des
Urteilsabdrucks). Es handelt sich vielmehr, wie auch aus dem Vortrag der Klägerin zu schließen ist, sie halte die
entsprechenden Daten zur laufenden Mandatsbearbeitung bzw. zur "Erbringung abredegemäßer Leistungen aus dem
Steuerberatungsvertragsverhältnis" sowie zur "Erfüllung des Prüfungs- und Auskunftsverlangens der
Finanzverwaltung" vor, um sog. Arbeitsergebnisse, die sie im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtung erstellt hat und
die mit der Bezahlung der dafür vereinbarten Vergütung Eigentum des jeweiligen Mandanten geworden sind. Wenn
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damit der objektive Tatbestand des § 66 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 StBerG nicht erfüllt ist, fehlt es schon an der
Grundlage einer rückstellungsbegründenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtung der Klägerin zur Aufbewahrung dieser
Daten. Dieser Befund wird entgegen der Ansicht der Klägerin auch nicht dadurch berührt, dass es sich im Streitfall um
elektronische Daten handelt; § 66 Abs. 4 StBerG lässt erkennen, dass es auch bei elektronischer Datenverarbeitung
nur um solche Daten geht, die dem Gegenstand nach als Handakten i.S. des § 66 Abs. 3 StBerG zu verstehen sind.


14 cc) Das FG hat seine das Begehren der Klägerin ablehnende Entscheidung auch auf die Erwägung gestützt, soweit
es um die Aufbewahrung von Handakten i.S. des § 66 Abs. 3 StBerG ginge, würde die öffentlich-rechtliche
Verpflichtung aus § 66 Abs. 1 Satz 1 StBerG erst im Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags entstehen und es sei die
Abwendungsmöglichkeit des § 66 Abs. 1 Satz 2 StBerG verpflichtungsmindernd bzw. ein Verzicht auf diese
Möglichkeit aus eigenbetrieblichem Interesse (Mandantenbindung) verpflichtungssausschließend zu berücksichtigen
(Hinweis auf FG Köln, Urteil vom 3. März 2010  14 K 4943/07, juris). Diesen Erwägungen ist beizupflichten. Der BFH
hat bereits im (erfolglosen) Rechtsmittelverfahren zu dem Urteil des FG Köln die Übereinstimmung dieser
Rechtsgrundsätze mit höchstrichterlicher Rechtsprechung --und dabei sowohl für den Berufsstand der Steuerberater
als auch der Wirtschaftsprüfer-- nach den Maßgaben der Prüfung im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde
bestätigt (BFH-Beschluss vom 27. Dezember 2010 VIII B 88/10, BFH/NV 2011, 600, unter Hinweis auf die BFH-Urteile
vom 8. November 2000 I R 6/96, BFHE 193, 399, BStBl II 2001, 570, und vom 19. August 2002 VIII R 30/01, BFHE
199, 561, BStBl II 2003, 131). Auch in der Literatur hat man sich insoweit zustimmend geäußert (z.B. Blümich/Krumm,
§ 5 EStG Rz 920 "Aufbewahrungspflicht", dort a.E.; Oser/Wirtz, Unternehmensteuern und Bilanzen --StuB-- 2018, 1,
3 f.; Neu, EFG 2018, 29; Greco, Betriebs-Berater --BB-- 2018, 304; wohl auch Tiedchen in Herrmann/Heuer/Raupach
--HHR--, § 5 EStG Rz 704 "Aufbewahrung von Handakten ...").


15 b) Soweit eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Aufbewahrung aus § 257 HGB bzw. aus § 147 der
Abgabenordnung (AO) abgeleitet werden kann (s. allgemein BFH-Urteile in BFHE 199, 561, BStBl II 2003, 131; vom
18. Januar 2011 X R 14/09, BFHE 232, 449, BStBl II 2011, 496; vom 11. Oktober 2012 I R 66/11, BFHE 239, 315,
BStBl II 2013, 676; s.a. Oberfinanzdirektion Niedersachsen, Verfügung vom 5. Oktober 2015, Der Betrieb 2015,
2726), trifft diese Pflicht die Mandanten der Klägerin, nicht aber die Klägerin selbst.


16 Mögliche öffentlich-rechtliche Herausgabepflichten des Steuerberaters --wenn er Unterlagen des Mandanten
(tatsächlich) aufbewahrt, die der Mandant aus originärer Pflicht herausgeben muss-- begründen jedenfalls keine
Rückstellungsmöglichkeit für durch die Aufbewahrung bis zu einer etwaigen Herausgabe veranlassten
Aufwendungen. Zwar wird geltend gemacht, aus einer Herausgabepflicht leite sich eine Pflicht zur Aufbewahrung ab,
da die Pflicht zur Herausgabe die Existenz und mithin die (geordnete) Aufbewahrung der Unterlagen voraussetze (so
Oser/ Wirtz, StuB 2019, 97, 98 f.). Dieser Ableitung kann jedoch nicht ohne einen Blick auf den Rechtsgrund der
Aufbewahrung gefolgt werden; jedenfalls reicht der reine Umstand der Aufbewahrung, der durch Herausgabe an den
Berechtigten jederzeit beendet werden kann, nicht aus, von einer rückstellungsfähigen öffentlich-rechtlichen
Aufbewahrungspflicht auszugehen.


17 3. Es besteht auch keine zivilrechtliche ungewisse Verbindlichkeit der Klägerin, für die eine Rückstellung zu bilden ist.


18 a) Das FG hat im angefochtenen Urteil festgestellt, dass eine Verpflichtung zur Aufbewahrung der Mandantendaten in
den mündlich mit den Mandanten geschlossenen Beratungsverträgen von der Klägerin nicht vereinbart wurde.
Darüber hinaus hat es eine rückstellungsfähige Verpflichtung aus einer "ständigen Übung der Klägerin" und einem
daraus abgeleiteten (von der Klägerin behaupteten) Vertrauen der Mandanten auf Fortführung einer unentgeltlichen
Aufbewahrung abgelehnt, jedenfalls hat es die Möglichkeit der Klägerin, sich im Fall der Mandatsbeendigung einer
Verpflichtung entziehen zu können, als tatbestandsausschließend angesehen.


19 b) Eine vertragliche Verpflichtung zur Aufbewahrung der Mandantenunterlagen hat das FG auf dieser Grundlage ohne
Rechtsfehler abgelehnt. Denn es fehlt an einer ausdrücklichen Vereinbarung über die Hauptleistungen einer solchen
Dienstleistung, insbesondere an einem gesonderten Entgelt. Auch kann aus dem Umstand, dass die StBVV für diese
Dienstleistung keine besondere Vergütung vorsieht, nicht geschlossen werden, es liege eine vertragliche Nebenpflicht
zum tatsächlich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag vor. Vielmehr lässt sich aus dem Umstand, dass einige
Mandanten der Klägerin die Möglichkeit nutzten, ihre Daten auf einer Speicher-DVD in Empfang zu nehmen und in
der Folge keine Archivierungsaufwendungen für die Klägerin anfielen (was die Klägerin bei der Rückstellungsbildung
"der Höhe nach" durch einen "Abschlag" berücksichtigt hat), schließen, dass eine Archivierungspflicht schon nicht
durchgängig (und "automatisch" mit Mandatsvereinbarung) bestanden hat.


20 c) Die von der Klägerin als "Gegenleistung" für die (für die Mandanten kostenfreie) Aufbewahrung der Unterlagen
verstandene "Erwartung in den Fortbestand der Mandatsbeziehung" ("Dauermandat") kann keine
Rückstellungsbildung rechtfertigen. Vielmehr wäre auf dieser Grundlage von einem sog. schwebenden
(Dauer-)Geschäft auszugehen, das angesichts des fortbestehenden Mandats und der daraus erwirtschafteten
Vergütung eine (mittelbare) Alimentation der Aufbewahrung erwarten lässt und daher eine Rückstellung für die
Aufbewahrungskosten nicht eröffnet (s. FG Köln, Urteil vom 3. März 2010  14 K 4943/07, juris; gl.A. Blümich/Krumm,
§ 5 EStG Rz 920 "Aufbewahrungspflicht"; wohl auch Greco, BB 2018, 304; HHR/Tiedchen, § 5 EStG Rz 704
"Aufbewahrung von Handakten ..."; Lambrecht, in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 5 Rz D 297).
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21 d) Für die Frage, ob im Streitjahr ein sog. Erfüllungsrückstand (s. allgemein BFH-Urteil vom 24. August 1983
I R 16/79, BFHE 140, 167, BStBl II 1984, 273) vorliegen könnte, ist von Bedeutung, dass eine
Aufbewahrungsverpflichtung der Klägerin jedenfalls nicht unabhängig vom Fortbestand des Mandatsverhältnisses
angenommen werden kann. Das FG hat insoweit zutreffend darauf verwiesen, dass die Klägerin bei
Mandatsbeendigung zur Herausgabe der Daten der Mandanten verpflichtet ist und in diesem Fall keine weiteren (bis
zum Ablauf einer jeweils zehnjährigen Frist) Archivierungsaufwendungen mehr anfallen.


22 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 49/19 vom 8.8.2019
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Pressemitteilung
Nr. 49 vom 08. August 2019


Keine Rückstellung für Aufbewahrungskosten von Mandantendaten im DATEV-
Rechenzentrum
Urteil vom 13.2.2019   XI R 42/17


Die Kosten einer 10-jährigen Aufbewahrung von Mandantendaten und Handakten im DATEV-Rechenzentrum sind bei einer


Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft nicht rückstellungsfähig. Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)


vom 13. Februar 2019 XI R 42/17 fehlt es an einer öffentlich-rechtlichen wie auch an einer zivilrechtlichen Verpflichtung zur
Datenaufbewahrung.


Die  klagende  GmbH  hatte  in  ihrem  Jahresabschluss  zum  31.  Dezember  2010  eine  Rückstellung  für


Aufbewahrungsverpflichtungen angesetzt. Diese bezogen sich auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung
von  sog.  Mandantendaten  im  DATEV-Rechenzentrum.  Für  die  „Mandantendatenarchivierung“  legte  sie  je  Mandant  das


pauschal an die DATEV eG zu zahlende Entgelt zugrunde. Bei der Ermittlung berücksichtigte sie Abschläge für Mandanten,


die  ihre  Daten  auf  einer  Speicher-DVD  sichern  ließen,  wie  auch  für  Mandatsbeendigungen  innerhalb  des  10-jährigen
Aufbewahrungszeitraums. Die Klägerin machte geltend, dass die zu zahlenden Beträge mit den Mandantenhonoraren für die


laufende  Buchführung  oder  für  die  Erstellung  des  Jahresabschlusses  abgegolten  seien.  Sie  könnten  nach  der


Steuerberatervergütungsverordnung nicht gesondert berechnet werden.


Der BFH folgte  dem --ebenso wie das zuvor angerufene Finanzgericht  (FG)--  nicht.  Nach dem Urteil  des BFH ist  eine
Rückstellung für eine ungewisse Verbindlichkeit nicht einkommensmindernd anzusetzen. Für sog. Arbeitsergebnisse, die die


Klägerin im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtung als Steuerberaterin erstellt hat und die mit der Bezahlung der dafür


vereinbarten Vergütung Eigentum des jeweiligen Mandanten geworden sind, folgt aus § 66 des Steuerberatungsgesetzes
keine  (öffentlich-rechtliche)  Verpflichtung  zur  Aufbewahrung  durch  den  Berufsträger.  Sollte  die  Klägerin  eine  öffentlich-


rechtliche Verpflichtung des  jeweiligen Mandanten erfüllt  haben,  erlaubt  auch dies  keine Rückstellungsbildung.  Darüber


hinaus hatte sich die Klägerin nach den Feststellungen des FG auch nicht zivilrechtlich gegenüber ihren Mandanten zur
Aufbewahrung verpflichtet.


Das Urteil des BFH berührt die Frage der Abzugsfähigkeit der Archivierungsaufwendungen als Betriebsausgaben nicht. Der


BFH  versagt  vielmehr  die  Möglichkeit,  die  Aufwendungen  in  einem  Betrag  (als  Summe  eines  10  Jahre  betreffenden
Aufwands) über den Weg der Rückstellung wegen einer ungewissen Verbindlichkeit sofort einkommensmindernd geltend zu


machen.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400


Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des XI.  Senats vom 13.2.2019 - XI R 42/17 -
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